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Hintergriinde iiber das Debakel um die Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung

Morgen, morgen ...
und plotzlich gar nicht

B Elisabeth Rizzi

Warum sich die Ablehnung im
Nationalrat bereits seit zwei
Jahren angebahnt hat, und wieso
die urspriinglich breit abgestiitzte
Vorlage zur IV-Zusatzfinanzierung
schliesslich keine Chance mehr
hatte.

Die Invalidenversicherung (IV)
braucht Geld: Seit einigen Jahren
schreibt sie jahrlich ein Defizit von
rund 1,6 Milliarden Franken. Die
Verschuldung wachst rasant: 2004 war
die Versicherung erst mit 6 Milliarden
Franken in den roten Zahlen. Heute
belaufen sich die akkumulierten
Schulden beim AHV/IV-Ausgleichs-
fonds auf 9,3 Milliarden Franken. Und
selbst bei einer erfolgreichen 5. IVG-
Revision wiirde das Minus laut dem
Bundesamt fiir Sozialversicherung
(BSV) bis im Jahr 2010 auf tiber

16 Milliarden Franken anwachsen.
Aufgrund der hohen Belastung durch
die IV wiirden die sich im Fonds
befindlichen Mittel unter 15 Prozent
einer Jahresausgabe von AHV und IV
fallen, was die Liquiditdt des Fonds
ernsthaft gefahrden konnte. Denn aus
dieser Quelle miissen nicht nur die
Renten der IV ausbezahlt werden,

sondern auch jene der AHV.

Nachhaltige Finanzierung
gewiinscht

Gleichzeitig mit seiner Botschaft tiber
die 5. IVG-Revision erarbeitete der
Bundesrat deshalb im Herbst 2004

eine Vorlage zur IV-Zusatzfinanzie-

rung. Darin machte er Vorschlédge tiber
die Erschliessung zusitzlicher Ein-
nahmequellen fir die tiberschuldete
Versicherung. Urspriinglich sah er
dabei zwei Varianten vor: eine Er-
hohung der Lohnbeitrage und/oder
eine Erhohung der Mehrwertsteuer.
Die Rede war dabei von einem linearen
Anstieg der Mehrwertsteuer um

0,8 Prozentpunkte ohne Bundesanteil
und von einer Anhebung der Lohn-
prozente um 0,1 Prozentpunkte. Die so
generierten Mehreinnahmen hatten
jahrlich 2,4 Milliarden Franken durch
die Mehrwertsteuer und 300 Millionen
Franken tiber die Lohne ausmachen
sollen.

Insgesamt wiren davon 0,7 Prozent-
punkte fiir die Finanzierung der lau-
fenden Ausgaben und o,2 Prozent-
punkte fiir die Schuldentilgung beim
AHV-Fonds vorgesehen gewesen.
Aufgrund der tiefer ausgefallenen als
prognostizierten Zahl der Neuberen-
tungen korrigierte der Bundesrat
spéter den Mehrbedarf der IV um

0,1 Prozentpunkte nach unten.
Schliesslich liess er nach Vernehm-
lassung seiner Vorlage auch die
Lohnprozente zu Gunsten der Mehr-
wertsteuer fallen.

Er entschied sich in seiner Botschaft
im Juni 2005 fiir eine lineare Erhchung
der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozent-
punkte. Zudem war fiir die Landes-
exekutive klar: Die IV sollte langfristig
und nachhaltig finanziert werden.
Deshalb sah sie keine Befristung der
Massnahmen vor. Klar lehnte der

Bundesrat daneben die Schaffung

®

eines eigenstandigen IV-Fonds ab.
Dieser komme nur in Frage, wenn die
IV nachhaltig saniert sei und sich in
einem finanziellen Gleichgewicht
befinde, schrieb er in der Antwort auf
eine Interpellation des Stinderates Urs
Schwaller (CVP FR).

Angst vor Referendum

Die 5. IVG-Revision wurde vom
Nationalrat als Erstrat in der Frithjahrs-
session 2006 behandelt. Die Frage tiber
die Zusatzfinanzierung beschloss die
grosse Kammer jedoch auf einen spa-
teren Zeitpunkt zu vertragen. Nach-
dem die Vorlage zur 5. IVG-Revision in
den Stianderat gegangen war, wollte
das links-griine Lager bei der Diffe-
renzbereinigung in der Herbstsession
erneut auf die Finanzierungsfrage
zurtickkommen. In einem Ordnungs-
antrag forderte Hans-Jiirg Fehr (SP
SH), die Vorlage tber die 5. IVG-
Revision gemeinsam mit der Vorlage
tiber die Zusatzfinanzierung zur
Schlussabstimmung zu bringen. Der
Ordnungsantrag wurde jedoch von der
Ratsmehrheit abgelehnt. In der Folge
kam die Vorlage zur 5. IVG-Revision
mit dem Motto «Arbeit kommt vor
Frithrente» allein und ohne Beschliisse
tiber die Zusatzfinanzierung zur
Schlussabstimmung in den National-
und Standerat.

Als Reaktion auf den Ausgang der
Ratsdebatte ergriff das Zentrum fiir
Selbstbestimmtes Leben unter der
Fithrung von Peter Wehrli erfolgreich
das Referendum gegen die 5. IVG-



Revision. Die Griinen und Sozialdemo
kraten schlossen sich dem Referendum
an, ebenso verschiedene Behinderten
organisationen. Argumentiert wurde
gegen die Gesetzesrevision mit
mangelhaften Massnahmen der Friih
('rl\'(’nmmg, der Angst vor Rentenver-
weigerung fiir Menschen mit echten
Beeintrachtigungen und mit fehlenden

Anreizen fiir Arbeitgebende. Die

Volksabstimmung wurde fiir den

Die hohe Belastung durch IV-Schulden kénnte die Liquiditat des AHV-IV

kommenden 17. Juni 2007 angesetzt.
Grosse Behindertenverbiande, allen
voran Pro Infirmis, lehnen das Refe-
rendum ab oder verhalten sich neutral.
«Die I'V-Revision bringt eine bedeu-
tende Verbesserung fiir die berufliche
Eingliederung. Diese wird mit einem
Referendum aufs Spiel gesetzt. Zudem

brauchen wir schnell eine Losung fiir

.w.-. - : 3
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die Finanzierung der Invalidenversi
cherung. Hier erweist sich das Referen
dum als Bremse», sagte beispielsweise
Urs Dettling, Vizeprasident von Pro

Infirmis, gegeniiber dem Bund.
¢

Koppelung an die 5. IVG-Revision
Am Thema Zusatzfinanzierung wurde
allerdings sehr wohl im Hintergrund

gestrickt. Tatsachlich befasste sich in

-

der Zeit der Unterschriftensammlung
fiir das Referendum die nationalratli-
che Kommission fiir soziale Sicherheit
und Gesundheit (SGK-N) mit der I'V-
Zusatzfinanzierung. Oder besser: Mit
15 gegen 7 Stimmen bei zwei Enthal-
tungen entschied die Kommission, die
Beratungen nicht auszusetzen, bis

Klarheit tiber das Inkrafttreten der

-Ausgleichsfonds gefahrden.
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5. IVG-Revision bestehen wiirde. Die
Subkommission der SGK-N liess dabei
vier mogliche Varianten priifen.
Untersucht wurde die Entwicklung der
Finanzstrome bei 100-prozentiger, bei
75-prozentiger und 50-prozentiger
Entschuldung der IV. Daneben wurde
eine Variante gepriift, bei der sich die
Entschuldung auf die zwischen 2008
und 2014 anfallenden Defizite bezieht.

Die bis Ende 2007 kumulierten

Foto: eri

Schulden wiirden dabei ignoriert.

Bei allen Varianten ging die Subkom-
mission davon aus, dass fiir die
Entschuldung Lohnbeitragserhohun-
gen (oder allenfalls die Mehrwert-
steuer) und ein Sonderbeitrag des
Bundes zum Tragen kommen wiirden.
Die Anhebung der Lohnbeitrage wiirde

dabei um bis zu 0,8 Prozentpunkte
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betragen. Fiir den Bundesbeitrag
wurde entweder eine Verteilung auf
die Jahre 2008 bis 2014 mit sieben
Jahrestranchen oder ein einmaliger
Kapitaltransfer im Jahr 2008 vorgese-
hen. Die Idee des Sonderbeitrages
durch den Bund stiess dabei allerdings
auf grosste Bedenken bei der Bundes-
tresorerie, welche die standige Zah-
lungsbereitschaft des Bundes sowie
seiner Betriebe und Anstalten sicher-
stellt. Die Bundesverwaltung erachtete
einen Sonderbeitrag als nicht verkraft-
bare Belastung des Bundeshaushaltes.
Der Bundesrat selbst lehnte einen
Sonderbeitrag an die IV-Entschuldung
ab, weil ein solcher einer massiven
Lastenverschiebung vom AHV/IV-
Ausgleichsfonds auf den Bundeshaus-
halt respektive auf die zuktinftigen
Generationen gleichkomme. Ebenso
laufe ein Sonderbeitrag der angestreb-
ten nachhaltigen Finanzpolitik
diametral entgegen.

Die SGK-N entschloss sich schliesslich
am 25. und 26. Januar 2007 gegen
einen Sonderbeitrag des Bundes und
auch gegen eine Anhebung der
Lohnbeitrage. Stattdessen sollte die
Mehrwertsteuer proportional erhoht
werden - also in Stufen — und zwar der
Normalsatz von 7,6 auf 8,3 Prozent
sowie der Sondersatz der Hotellerie
von 3,6 auf 3,9 Prozent. Mit der pro-
portionalen statt linearen Erh6hung
sollten die Familien entlastet werden.
Die Mehrwertsteuer-Erhohung wiirde
im Gegensatz zu der urspriinglich vom

Bund angedachten Losung auf sieben

Der Bund und die Invaliden-
versicherung

Der Bund bezahlt jahrlich 37,6 Prozent der
etwa rund 11,5 Milliarden Franken Aus-
gaben der Invalidenversicherung. Die
Ausgaben des Bundes betrugen im Jahr
2005 4,5 Milliarden Franken. Das sind
9 Prozent der Gesamtausgaben des Bun-
des. (eri)
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Chronologie

Juni 2005

Mérz 2006

Juni 2006

Oktober 2006

Oktober 2006

November 2006

Januar 2007

Januar 2007

Februar 2007

Mérz 2007

Juni 2007

Der Bundesrat verabschiedet die Botschaft zur 5. IVG-Revision und zur
|V-Zusatzfinanzierung.

Der Nationalrat verschiebt die Debatte tber die IV-Zusatzfinanzierung auf
spater und behandelt allein die 5. IVG-Revision.

Der Standerat debattiert tiber die 5. I[VG-Revision. In den Grundziigen stimmt
ermitdem Erstrat iiberein. Im Gegensatz zum Nationalrat streicht er allerdings
die Kapitalhilfe (Art. 18b). Ebenfalls lehnt er die vom Nationalrat angenom-
mene Bestimmung (iber die Kaufkraftbereinigung von im Ausland ausbezahl-
ten Renten ab.

September 2006 National- und Standerat bereinigen die Differenzen. Die Kapitalhilfe wird wie-

der aufgenommen. Ein Ordnungsantrag im Nationalrat, wieder auf die Finan-
zierungsfrage zuriickzukommen, wird abgelehnt.

Behindertenverbande ergreifen unter der Fithrung des Zentrums fiir Selbstbe-
stimmtes Leben das Referendum gegen die 5. IVG-Revision.

Die eidgendssische Finanzverwaltung schreibt einen Bericht tiber die IV-Zu-
satzfinanzierung zu Handen der SGK-N. Darin untersucht sie die Auswirkun-
gen einer Entschuldung der IV tiber erhohte Lohnbeitrage und einen Sonder-
beitrag des Bundes.

Die SGK-N verfasst einen Bericht zu Handen der Subkommission «Finanzie-
rung der IV». Darin stiitzt sie sich auf den Bericht der eidgendssischen Finanz-
verwaltung. Die Kommission halt fest: Die Ubergangseffekte der NFA im Zu-
sammenhang mit der IV sollten nicht in der 5. [VG-Revision behandelt werden,
sondern bei der 3. Vorlage zur NFA. Uberdies sei der Zeitpunkt fiir die Bildung
eines eigenen V-Ausgleichsfonds erst gegeben, wenn eine nachhaltige finan-
zielle Konsolidierung der Versicherung gewahrleistet sei.

Die SGK-N stellt einen Entschuldungsvorschlag vor, der auf Lohnprozente und
einen Sonderbeitrag des Bundes verzichtet und stattdessen auf einer propor-
tionalen Mehrwertsteuer-Erhchung basiert. Diese soll auf sieben Jahre be-
schrankt werden. Ausserdem soll der Bund zwischen 2008 und 2014 die
Schuldzinsen der IV iibernehmen. Neu soll die IV-Zusatzfinanzierung an die
5. IVG-Revision gekoppelt werden.

Das Referendum gegen die 5. IVG-Revision kommt offiziell zustande. 67 500
Unterschriften werden eingereicht.

Die FK-N unterstiitzt die Vorschlage der SGK-N, verlangt aber, dass zusatzlich
die Ubernahme des Zinsaufwandes durch den Bund an die befristete Mehr-
wertsteuer-Erhohung gekniipft wird.

Die Vorlage zur IV-Zusatzfinanzierung scheitert im Nationalrat

Volksabstimmung tiber die 5. [VG-Revision




Jahre befristet. Neben den Mehrein-
nahmen durch die Mehrwertsteuer
forderte die Kommission, der Bund
miisse ab 2008 die Zinsen der IV-
Schulden tibernehmen. Dadurch
wiirde dem Bund eine jahrliche Zusatz-
belastung von 130 bis 160 Millionen
Franken erwachsen. Durch die von der
Kommission vorgeschlagene Losung
hitte die IV mit jahrlich 2,4 Milliarden
Franken entschuldet werden konnen.
Allerdings fiigte das Gremium noch
eine gravierende Neuerung ein: Die
Zusatzfinanzierung wiirde nur in Kraft
treten bei einem Volks-Ja zur 5. IVG-
Revision.

Das Plenum behandelte in der Frith-
jahrssession verschiedene Minderheits-
antrage. Die Zusatzvorschldge forder-
ten einen Verzicht auf die Befristung
der Mehrwertsteuer-Erhchung, einen
Verzicht auf die Verkniipfung mit der
5. IVG-Revision, hohere Lohnbeitrage
und eine schrittweise Tilgung der I'V-
Schuld durch ausserordentliche Bun-
desbeitrdge. Die Schweizerische Volks-
partei widersetzte sich samtlichen
Vorschldgen und stellte einen Nichtein-
tretensantrag.

Nach der SGK-N befasste sich auch die
Finanzkommission des Nationalrates
(FK-N) mit der I'V-Finanzierung. «Die
von der Kommission fiir soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Nationalrates
an der Sitzung vom 25. und 26. Januar
2007 verabschiedeten Antrage an das
Parlament sind von solcherart grosser
Bedeutung, dass diese gemdss Artikel
49 Absatz 5 Parlamentsgesetz (SR
171.10) der Finanzkommission zur
Stellungnahme vorzulegen sind»,
begriindete sie. In ihrer Sitzung vom
22. Februar folgte die FK-N der SGK-N
in der Frage einer Befristung der
Mehrwertsteuer-Erhohung. Ebenfalls
unterstiitzte die Kommission den
Entscheid, den Zinsaufwand an den
Bund zu tiberwilzen. Im Gegensatz zur
SGK-N forderte sie aber, dass die
Zinstibernahme des Bundes an ein Ja
zu einer befristeten Mehrwertsteuer-

Erhohung gekoppelt werden miisse.
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Nur eine Minderheit lehnte die ganze
Vorlage ab mit der Begriindung, die
vorgeschlagene Losung sei kein
gangbarer Weg fiir die Gesundung der

[V-Finanzen.

Kein Konsens maglich

Einmal mehr bestitigte sich in der
Nationalratsdebatte vom Marz , dass
erstens alles kommt und zweitens alles
anders, als man denkt. Am ersten Tag
schien alles noch wie vorgesehen vor
sich zu gehen: Der Nichteintretensan-
trag der SVP wurde von den Parlamen-
tarierinnen und Parlamentariern
diesen Mdrz mit 131 gegen 56 Stim-
men verworfen. Nur knapp entschied
sich der Nationalrat hingegen daftir,
die Verkniipfung von 5. IVG-Revision
und Zusatzfinanzierung aufrechtzuer-
halten, namlich mit 71 zu 69 Stimmen
bei 44 Enthaltungen.

Am zweiten Tag dagegen konnte kein
Konsens mehr gefunden werden: Die
Erhohung der Mehrwertsteuer schei-

terte schliesslich ebenso wie die Ge-

SCHWERPUNKT 5. IVG-Revision

tragung der IV-Schuldzinsen auf den
Bund. Es war nicht die SVP allein, die
fiir das Debakel verantwortlich war.
Zwar hatten deren Vertreter sich von
Anfang an gegen zusitzliche Finanzmit-
tel fiir die I'V gewehrt. Doch gaben
schliesslich die Freisinnigen und die
Christdemokraten den Ausschlag. Der
Grund: Wider den Erwartungen der
Biirgerlichen war am ersten Verhand-
lungstag der Minderheitsantrag fiir eine
unbefristete Mehrwertsteuererhhung
durchgekommen. Das wollten die
Biirgerlichen so nicht stehen lassen. Ein
Versuch, das Blatt zu wenden, war der
Riickkommensantrag von Felix Gutz-
willer (FDP ZH). Mit diesem forderte er
eine erneute Diskussion tiber die Be-
fristung der Massnahmen. Nachdem der
Antrag jedoch abgelehnt wurde, trugen
beide Mitte-Parteien die urspriinglich
breit abgestiitzte Vorlage nicht mehr
mit. Nach dem Nein des Nationalrates
zur Zusatzfinanzierung geht die Vorlage
nun an den Standerat. Zuvor wird
jedoch entscheidend sein, wie das Volk

sich bei der Abstimmung am 17. Juni

setzesinderung zur befristeten Uber- zur 5. IVG-Revision stellt. ke
Wer was wollte
Bundesrat SGK-N FK-N Nationalrat
Lohnprozente Diskutiert und Diskutiert und
abgelehnt abgelehnt Nein Nein

Lineare Erhéhung

Mehrwertsteuer Ja Nein Nein Nein
Proportionale Erhdhung

Mehrwertsteuer Nein Ja Keine Einigung
Koppelung von Mehr-

wertsteuererhdhung

an 5. IVG-Revision Nein Ja Ja

Ubernahme der Zinsen

durch den Bund Nicht diskutiert Ja Keine Einigung
Koppelung der Zins-

iibernahme an

5. IVG-Revision Nicht diskutiert ~ Nein Ja Keine Einigung
Befristung der

Massnahmen Nein Ja Keine Einigung
Quelle: Curaviva




	Hintergründe über das Debakel um die Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung : morgen, morgen ... und plötzlich gar nicht

